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Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg in Verbindung  
 
 
 
mit § 16 des Feuerwehrgesetzes für Baden-
Württemberg hat der Gemeinderat am 
22.06.2015 folgende Satzung über die Entschä-
digung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen 
der Freiwilligen Feuerwehr Biberach beschlos-
sen: 

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17.06.2020 in Verbindung 
 
mit § 16 des Feuerwehrgesetzes (FwG) in der 
Fassung vom 02.03.2010 zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 21.05.2019 hat der Gemeinderat 
der Stadt Biberach am 21.11.2022 folgende Sat-
zung über die Entschädigung der ehrenamtlich 
tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
beschlossen: 

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) in der Fassung vom … 
zuletzt geändert durch … in Verbindung 
 
 
mit § 16 des Feuerwehrgesetzes (FwG) in der 
Fassung vom … zuletzt geändert durch … hat 
der Gemeinderat der Stadt/Gemeinde ... am … 
folgende Satzung über die Entschädigung der 
ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemein-
defeuerwehr beschlossen: 
 

§ 1 Aufwandsentschädigung  
 
(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr Biberach erhalten nach 
Maßgabe des § 16 Feuerwehrgesetz und der 
Satzung des Kreisfeuerlöschverbandes Biber-
ach über die Entschädigung der ehrenamtlich tä-
tigen Angehörigen der Stützpunktfeuerwehren 
auf Antrag ihre Auslagen und ihren Verdienst-
ausfall als Aufwandsentschädigung nach einem 
einheitlichen Durchschnittssatz ersetzt. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1 Entschädigung für Einsätze 
 
(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der 
Gemeindefeuerwehr erhalten für Einsätze, mit 
Ausnahme der Einsätze nach § 1 Absatz 2, auf 
Antrag ihre Auslagen und ihren Verdienstausfall 
als Aufwandsentschädigung nach einem einheit-
lichen Durchschnittssatz ersetzt. Dieser beträgt 
für jede volle Stunde 14,00 Euro. Bei Vorliegen 
einer Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 
FwG kann der Angehörige der Gemeindefeuer-
wehr seine Ansprüche nach Satz 1 an seinen 
Arbeitgeber rechtsgeschäftlich abtreten. 
 
 
 
 

§ 1 Entschädigung für Einsätze 
 
(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der 
Gemeindefeuerwehr erhalten für Einsätze, mit 
Ausnahme der Einsätze nach § 1 Absatz 2, auf 
Antrag ihre Auslagen und ihren Verdienstausfall 
als Aufwandsentschädigung nach einem einheit-
lichen Durchschnittssatz ersetzt. Dieser beträgt 
für jede volle Stunde ... Euro. Bei Vorliegen ei-
ner Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG 
kann der Angehörige der Gemeindefeuerwehr 
seine Ansprüche nach Satz 1 an seinen Arbeit-
geber rechtsgeschäftlich abtreten. 
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(2) Eine Aufwandsentschädigung wird gewährt 
für  
 
 
 
 
 
 
 
a) Einsätze,  
 
b) Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, 
c) haushaltsführende Personen,  
 
d) Übungen, sofern im Jahr an mehr als 12 
Übungen teilgenommen wird, und  
 
e) Jugendausbilder  
 
Die Höhe der Aufwandsentschädigung richtet 
sich nach den entsprechenden Regelungen in 
der Satzung des Kreisfeuerlöschverbandes Bi-
berach über die Entschädigung nach § 16 Feu-
erwehrgesetz in der jeweils geltenden Fassung 
 

(2) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der 
Gemeindefeuerwehr erhalten für die Durchfüh-
rung der Brandsicherheitswache nach § 2 Ab-
satz 2 Nummer 2 FwG auf Antrag ihre Auslagen 
und ihren Verdienstausfall als Aufwandsent-
schädigung nach einem einheitlichen Durch-
schnittssatz in Höhe von 14,00 Euro für jede 
volle Stunde ersetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der 
tatsächlichen zeitlichen Inanspruchnahme 
(gerechnet ab dem Zeitpunkt der Alarmierung 
bis zur Wiederherstellung der 

(2) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der 
Gemeindefeuerwehr erhalten für die Durchfüh-
rung der Brandsicherheitswache nach § 2 Ab-
satz 2 Nummer 2 FwG auf Antrag ihre Auslagen 
und ihren Verdienstausfall als Aufwandsent-
schädigung nach einem einheitlichen Durch-
schnittssatz in Höhe von … Euro für jede volle 
Stunde ersetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der 
tatsächlichen zeitlichen Inanspruchnahme 
(gerechnet ab dem Zeitpunkt der Alarmierung 
bis zur Wiederherstellung der 
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Einsatzbereitschaft einschließlich angeordneter 
Ruhezeiten) zugrunde zu legen. Angefangene 
Stunden werden auf volle Stunden aufgerundet. 
Die Einsatzzeit wird jeweils auf eine halbe 
Stunde aufgerundet. Es wird mindestens eine 
Einsatzstunde entschädigt. Am Feuerwehrhaus 
angetretene, aber nicht mehr ausgerückte Feu-
erwehrangehörige, erhalten eine Entschädigung 
für eine Einsatzstunde. 
 
(4) Dauert ein Einsatz über vier Stunden, hat der 
Angehörige der Gemeindefeuerwehr Anspruch 
auf einen als Aufwandsentschädigung gewähr-
ten Erfrischungszuschuss (§ 16 Absatz 1 Satz 4 
FwG) als Baraufwendung, soweit dieser wird 
nicht beim Einsatz in Naturalien gewährt wird. 
 
(5) Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen werden der 
entstehende Verdienstausfall und die notwendi-
gen Auslagen in tatsächlicher Höhe als Auf-
wandsentschädigung ersetzt (§ 16 Absatz 4 
FwG). Bei Vorliegen einer Freistellung nach 
§ 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann der Angehörige 
der Gemeindefeuerwehr seinen Anspruch auf 
Verdienstausfall nach Satz 1 an seinen Arbeit-
geber rechtsgeschäftlich abtreten. 

Einsatzbereitschaft einschließlich angeordneter 
Ruhezeiten) zugrunde zu legen. Angefangene 
Stunden werden auf volle Stunden aufgerundet. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Dauert ein Einsatz über vier Stunden, hat der 
Angehörige der Gemeindefeuerwehr Anspruch 
auf einen als Aufwandsentschädigung gewähr-
ten Erfrischungszuschuss (§ 16 Absatz 1 Satz 4 
FwG) als Baraufwendung, soweit dieser nicht 
beim Einsatz in Naturalien gewährt wird. 
 
(5) Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen werden der 
entstehende Verdienstausfall und die notwendi-
gen Auslagen in tatsächlicher Höhe als Auf-
wandsentschädigung ersetzt (§ 16 Absatz 4 
FwG). Bei Vorliegen einer Freistellung nach 
§ 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann der Angehörige 
der Gemeindefeuerwehr seinen Anspruch auf 
Verdienstausfall nach Satz 1 an seinen Arbeit-
geber rechtsgeschäftlich abtreten. 
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§ 2 Einsatzentschädigung  
 
(1) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer des 
Einsatzes von der Alarmierung bis zum Einsatz-
ende zu Grunde zu legen. Die Einsatzzeit wird 
jeweils auf eine halbe Stunde aufgerundet. Es 
wird mindestens eine Einsatzstunde entschä-
digt. Am Gerätehaus angetretene, aber nicht 
mehr ausgerückte Feuerwehrangehörige, erhal-
ten eine Entschädigung für eine Einsatzstunde. 
Einsätze, die während Übungen, Ausbildungs-
veranstaltungen und Schulungsabenden statt-
finden, werden nicht entschädigt. Die Höhe der 
Aufwandsentschädigung für Einsätze richtet sich 
nach § 2 Abs. 1 der Satzung des Kreisfeuer-
löschverbandes. 
 
(2) Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen werden der 
entstehende Verdienstausfall und die notwendi-
gen Auslagen in tatsächlicher Höhe ersetzt 
(§16 Abs. 4 Feuerwehrgesetz). 

§ 2 Entschädigung für Aus- und Fortbil-
dungsveranstaltungen 
 
(1) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungs-
veranstaltungen mit einer Dauer von bis zu 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen wird auf An-
trag als Aufwandsentschädigung für Auslagen 
ein Durchschnittssatz von 3, 00 Euro pro Stunde 
gewährt. Entsteht neben den Auslagen tatsäch-
lich ein Verdienstausfall, erhöht sich der Durch-
schnittssatz für diese Zeit um 14,00 
Euro/Stunde. 
 
 
 
 
 
(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der 
Aus- und Fortbildungsveranstaltung vom Unter-
richtsbeginn bis -ende zugrunde zu legen. Ange-
fangene Stunden werden auf volle Stunden auf-
gerundet. 
 
(3) Bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 
außerhalb des Stadtgebietes erhalten die ehren-
amtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeu-
erwehr neben der Entschädigung nach Absatz 1 
eine Erstattung der Fahrkosten der zweiten 
Klasse oder eine Wegstrecken- und Mitnahme-
entschädigung in entsprechender Anwendung 

§ 2 Entschädigung für Aus- und Fortbil-
dungsveranstaltungen 
 
(1) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungs-
veranstaltungen mit einer Dauer von bis zu 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen wird auf An-
trag als Aufwandsentschädigung für Auslagen 
ein Durchschnittssatz von .... Euro für die ersten 
drei Stunden und von .... Euro für jede weitere 
Stunde gewährt. Entsteht neben den Auslagen 
tatsächlich ein Verdienstausfall, erhöht sich der 
Durchschnittssatz für diese Zeit um .... 
Euro/Stunde. 
 
 
 
 
(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der 
Aus- und Fortbildungsveranstaltung vom Unter-
richtsbeginn bis -ende zugrunde zu legen. Ange-
fangene Stunden werden auf volle Stunden auf-
gerundet. 
 
(3) Bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 
außerhalb des Stadt-/Gemeindegebietes 
erhalten die ehrenamtlich tätigen Angehörigen 
der Gemeindefeuerwehr neben der Entschädi-
gung nach Absatz 1 eine Erstattung der Fahr-
kosten der zweiten Klasse oder eine Wegstre-
cken- und Mitnahmeentschädigung in 
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des Landesreisekostengesetzes in seiner jewei-
ligen Fassung, sofern nicht von Dritten eine Er-
stattung erfolgt. 
 
(4) Für Aus- und Fortbildungslehrgänge mit ei-
ner Dauer von mehr als zwei aufeinanderfolgen-
den Tagen werden der entstehende Verdienst-
ausfall und die notwendigen Auslagen in tat-
sächlicher Höhe ersetzt (§ 16 Absatz 4 FwG). 
Bei Vorliegen einer Freistellung nach § 15 Ab-
satz 1 Satz 1 FwG kann der Angehörige der Ge-
meindefeuerwehr seinen Anspruch auf Ver-
dienstausfall nach Satz 1 an seinen Arbeitgeber 
rechtsgeschäftlich abtreten. 
 
 
(5) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungs-
lehrgängen auf Landkreisebene werden auf An-
trag nach abgeschlossenem Lehrgang für Ausla-
gen pauschal 2,00 Euro pro Unterrichtseinheit 
(45 Minuten) gewährt. 
 
Truppmann Teil 1 … Euro 
 
 
Atemschutzgeräteträger … Euro 
 
 
Sprechfunker … Euro 
 

entsprechender Anwendung des Landesreise-
kostengesetzes in seiner jeweiligen Fassung, 
sofern nicht von Dritten eine Erstattung erfolgt. 
 
(4) Für Aus- und Fortbildungslehrgänge mit ei-
ner Dauer von mehr als zwei aufeinanderfolgen-
den Tagen werden der entstehende Verdienst-
ausfall und die notwendigen Auslagen in tat-
sächlicher Höhe ersetzt (§ 16 Absatz 4 FwG). 
Bei Vorliegen einer Freistellung nach § 15 Ab-
satz 1 Satz 1 FwG kann der Angehörige der Ge-
meindefeuerwehr seinen Anspruch auf Ver-
dienstausfall nach Satz 1 an seinen Arbeitgeber 
rechtsgeschäftlich abtreten. 
 
 
(5) Für die Teilnahme an folgenden Aus- und 
Fortbildungslehrgängen auf Landkreisebene 
werden auf Antrag nach abgeschlossenem Lehr-
gang für Auslagen pauschal gewährt: 
 
Truppmann Teil 1 … Euro 
 
 
Atemschutzgeräteträger … Euro 
 
 
Sprechfunker … Euro 
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 Maschinist … Euro 
 
 
_____... Euro 
 

§ 3 Entschädigung für Aus- und Fortbil-
dungslehrgänge  
 
(1) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungs-
lehrgängen mit einer Dauer bis zu zwei aufei-
nanderfolgenden Tagen wird auf Antrag eine 
Aufwandsentschädigung gewährt, wobei nur die 
tatsächliche Ausbildungsdauer berücksichtigt 
wird. Die Höhe der Entschädigung richtet sich 
nach den Bestimmungen der Satzung des Kreis-
feuerlöschverbandes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 Zusätzliche Entschädigung 
 
(1) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich in 
der Aus- und Fortbildung tätigen Angehörigen 
der Gemeindefeuerwehr, die durch diese Tätig-
keit über das übliche Maß hinaus Feuerwehr-
dienst leisten, erhalten eine zusätzliche Ent-
schädigung im Sinne des § 16 Absatz 2 FwG als 
Aufwandsentschädigung für Übungsleiter: 
 
Stv. Kommandant 1.000,00 Euro/Jahr 
 
Abteilungskommandant Biberach 1400,00 
Euro/Jahr 
 
Stv. Abteilungskommandant Biberach 750,00 
Euro/Jahr 
 
Abteilungskommandant Teilorte 400,00 
Euro/Jahr 
 
Stv. Abteilungskommandant Teilorte 200,00 
Euro/Jahr 
 
Zugführer Biberach 375,00 Euro/Jahr 

§ 3 Zusätzliche Entschädigung 
 
(1) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich in 
der Aus- und Fortbildung tätigen Angehörigen 
der Gemeindefeuerwehr, die durch diese Tätig-
keit über das übliche Maß hinaus Feuerwehr-
dienst leisten, erhalten eine zusätzliche Ent-
schädigung im Sinne des § 16 Absatz 2 FwG als 
Aufwandsentschädigung für Übungsleiter: 
 
 
Kommandant … Euro/Jahr 
 
Stv. Kommandant … Euro/Jahr 
 
 
Jugendfeuerwehrwart … Euro/Jahr 
 
 
Gerätewart … Euro/Jahr 
 
 
 
Stabführer … Euro/Jahr 
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Bestellte Ausbildungsgruppenführer Biberach 
150,00 Euro/Jahr 
 
Zugführer ABC Zug/FüGL 200,00 Euro/Jahr 
 
Stv. Zugführer ABC Zug/FüGL 25,00 Euro/Jahr 
 
Bestellte Ausbildungsgruppenführer ABC Zug 
und Teilorte 25,00 Euro/Jahr 
 
Stadtjugendfeuerwehrwart 150,00 Euro/Jahr 
 
Stv. Stadtjugendfeuerwehrwart 75,00 Euro/Jahr 
 
Jugendfeuerwehrwart 100,00 Euro/Jahr 
 
Stv. Jugendfeuerwehrwart 50,00 Euro/Jahr 
 
Jugendgruppenleiter 3,00 Euro pro Übung 
 
Atemschutzbeauftragter Biberach 50,00 
Euro/Jahr 
 
Atemschutzbeauftragter Teilorte 25,00 
Euro/Jahr 
 
Beauftragter Brandsicherheitswache 50,00 
Euro/Jahr 
 

 
Leitung Altersabteilung … Euro/Jahr 
 
Abteilungskommandant … Euro/Jahr 
 
 
Stv. Abteilungskommandant … Euro/Jahr 
 
Jugendgruppenleiter … Euro/Jahr 
 
 
Abteilungsgerätewart … Euro/Jahr 
 
________... Euro/Jahr 
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(2) Für Aus- und Fortbildungslehrgänge mit ei-
ner Dauer von mehr als zwei aufeinanderfolgen-
den Tagen werden die notwendigen Auslagen in 
tatsächlicher Höhe ersetzt (§ 16 Abs. 4 Feu-er-
wehrgesetz). Haushaltsführenden Personen 
wird in diesen Fällen eine Entschädigung ent-
sprechend § 5 der Satzung des Kreisfeuerlösch-
verbandes gewährt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beauftragter Brandschutzerziehung 50,00 
Euro/Jahr 
 
Leiter Spielmannszug 150,00 Euro/Jahr 
 
Stv. Leiter Spielmannszug 25,00 Euro/Jahr 
 
Ausbilder Spielmannszug 25,00 Euro/Jahr 
 
Leiter Altersabteilung 100,00 Euro/Jahr 
 
Stv. Leiter Altersabteilung 25,00 Euro/Jahr 
 
 
(2) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich tä-
tigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr, die 
durch andere Tätigkeiten als in der Aus- und 
Fortbildung über das übliche Maß hinaus Feuer-
wehrdienst leisten, erhalten neben der Entschä-
digung nach Absatz 1 eine zusätzliche Entschä-
digung im Sinne des § 16 Absatz 2 FwG als Auf-
wandsentschädigung: 
 
Stv. Kommandant 1.000,00 Euro/Jahr 
 
Abteilungskommandant Biberach 1400,00 
Euro/Jahr 
 
Stv. Abteilungskommandant Biberach 750,00 
Euro/Jahr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich tä-

tigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr, 
die durch andere Tätigkeiten als in der Aus- und 
Fortbildung über das übliche Maß hinaus 
Feuerwehrdienst leisten, erhalten neben der 
Entschädigung nach Absatz 1 eine zusätzliche 
Entschädigung im Sinne des § 16 Absatz 2 FwG 
als Aufwandsentschädigung: 
 
Kommandant Euro/Jahr 
 
Stv. Kommandant Euro/Jahr 
 
 
Jugendfeuerwehrwart Euro/Jahr 
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Abteilungskommandant Teilorte 400,00 
Euro/Jahr 
 
Stv. Abteilungskommandant Teilorte 200,00 
Euro/Jahr 
 
Zugführer Biberach 375,00 Euro/Jahr 
 
Bestellte Ausbildungsgruppenführer Biberach 
150,00 Euro/Jahr 
 
Zugführer ABC Zug/FüGL 200,00 Euro/Jahr 
 
Stv. Zugführer ABC Zug/FüGL 25,00 Euro/Jahr 
 
Bestellte Ausbildungsgruppenführer ABC Zug 
und Teilorte 25,00 Euro/Jahr 
 
Stadtjugendfeuerwehrwart 150,00 Euro/Jahr 
 
Stv. Stadtjugendfeuerwehrwart 75,00 Euro/Jahr 
 
Jugendfeuerwehrwart 100,00 Euro/Jahr 
 
Stv. Jugendfeuerwehrwart 50,00 Euro/Jahr 
 
Jugendgruppenleiter 3,00 Euro pro Übung 
 
Gerätewart Biberach 2.000,00 Euro/Jahr 

 
Gerätewart Euro/Jahr 
 
 
Stabführer Euro/Jahr 
 
 
Leitung Altersabteilung Euro/Jahr 
 
Abteilungskommandant Euro/Jahr 
 
 
Stv. Abteilungskommandant Euro/Jahr 
 
Jugendgruppenleiter Euro/Jahr 
 
 
Abteilungsgerätewart Euro/Jahr 
 
__________ Euro/Jahr 
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(3) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer des 
Aus- und Fortbildungslehrgangs vom Unter-
richtsbeginn bis Ende zugrunde zu legen. Ange-
fangene Stunden werden aufgerundet. 
 
 
(4) Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen außer-
halb des Stadtgebiets erhalten die ehrenamtlich 
tätigen Angehörigen der Feuerwehr neben der 
Entschädigung nach den Absätzen 1 bis 3 eine 
Erstattung der Fahrtkosten der 2. Klasse oder 
eine Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung 

 
Gerätewart Teilorte 300,00 Euro/Jahr 
 
Atemschutzbeauftragter Biberach 50,00 
Euro/Jahr 
 
Atemschutzbeauftragter Teilorte 25,00 
Euro/Jahr 
 
Beauftragter Brandsicherheitswache 50,00 
Euro/Jahr 
 
Beauftragter Brandschutzerziehung 50,00 
Euro/Jahr 
 
Leiter Spielmannszug 150,00 Euro/Jahr 
 
Stv. Leiter Spielmannszug 25,00 Euro/Jahr 
 
Ausbilder Spielmannszug 25,00 Euro/Jahr 
 
Leiter Altersabteilung 100,00 Euro/Jahr 
 
Stv. Leiter Altersabteilung 25,00 Euro/Jahr 
 
Kassierer Biberach 200,00 Euro/Jahr 
 
Kassierer Teilorte 50,00 Euro/Jahr 
 
Schriftführer Biberach 80,00 Euro/Jahr 
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in entsprechender Anwendung des Landesreise-
kostengesetzes in seiner jeweiligen Fassung. 

 
Schriftführer Teilorte 50,00 Euro/Jahr 
 
 
 
 
 

§ 4 Übungen 
 
(1) Für die Teilnahme an bis zu 12 Übungen im 
Jahr wird keine Entschädigung gezahlt.  
 
(2) Für die Teilnahme an darüber hinaus stattfin-
denden Übungen wird eine Aufwandsentschädi-
gung gewährt. Diese richtet sich nach § 3 der 
Satzung des Kreisfeuerlöschverbandes. 

§ 4 Übungen 
 
(1) Für die Teilnahme an bis zu 12 Übungen im 
Jahr wird keine Entschädigung gewährt.  
 
(2) Für die Teilnahme an darüber hinaus stattfin-
denen Übungen und Sonderdiensten wird eine 
Entschädigung von 3,00 Euro je Stunde ge-
währt. 
 

 

§ 5 Entschädigung für Jugendausbilder  
 
 
Die Jugendausbilder erhalten eine Aufwandsent-
schädigung für Übungsleiter. Die Höhe der Ent-
schädigung richtet sich nach den Maßgaben in § 
3 der Satzung des Kreisfeuerlöschver-bandes 
Biberach über die Entschädigung nach § 16 
Feuerwehrgesetz in der jeweils geltenden Fas-
sung. Zur Abgeltung der Benutzung von Privat-
fahrzeugen während des Übungsbetriebs wird 
die Entschädigung pauschal um 1,00 Euro pro 
Jugendfeuerwehrübung erhöht. 

§ 5 Entschädigung für haushaltsführende 
Personen 
 
Für Personen, die keinen Verdienst haben und 
den Haushalt führen (§ 16 Absatz 1 Satz 3 FwG) 
sind die §§ 1 und § 2 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass als Verdienstausfall das entstan-
dene Zeitversäumnis gilt. Bei Einsätzen und 
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen mit einer 
Dauer von mehr als zwei aufeinanderfolgenden 
Tagen wird neben der Entschädigung für die 
notwendigen Auslagen als Verdienstausfall 
14,00 Euro/Stunde gewährt. 

§ 4 Entschädigung für haushaltsführende 
Personen 
 
Für Personen, die keinen Verdienst haben und 
den Haushalt führen (§ 16 Absatz 1 Satz 3 FwG) 
sind die §§ 1 und 2 mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass als Verdienstausfall das entstandene 
Zeitversäumnis gilt. Bei Einsätzen und Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen mit einer Dauer 
von mehr als zwei aufeinanderfolgenden Tagen 
wird neben der Entschädigung für die notwendi-
gen Auslagen als Verdienstausfall .... 
Euro/Stunde gewährt. 
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§ 6 Zusätzliche Entschädigung  
 
Die nachfolgend genannten ehrenamtlich tätigen 
Angehörigen der Feuerwehr, die über das übli-
che Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten, erhal-
ten eine zusätzliche Entschädigung im Sinne 
des § 16 Abs. 2 Feuerwehrgesetz als jährliche 
Aufwandsentschädigung:  
 
 
 
1. Feuerwehrkommandant 1.450,00 Euro  
 
2. Stv. Feuerwehrkommandant 1.100,00 Euro  
 
 
3. Abteilungskommandant Biberach 2.300,00 
Euro  
4. der 1. Stellvertreter des Abteilungskomman-
danten Biberach 1.100,00 Euro  
 
5. der 2. Stellvertreter des Abteilungskomman-
danten Biberach 1.100,00 Euro  
 
6. die Abteilungskommandanten der Abteilungen 
Mettenberg, Ringschnait und Stafflangen je 
280,00 Euro  
 

§ 6 Bereitschaftdienste 
 
(1) Für Bereitschaftsdienste als Einsatzleiter 
vom Dienst wird den ehrenamtlich tätigen Ange-
hörigen der Feuerwehr eine Entschädigung in 
Höhe von 1,50 € je angefangene Dienststunde 
gewährt. 
 
 
(2) Die an den Wochenenden eingeteilten Feu-
erwehrangehörigen erhalten pro Dienst eine 
Entschädigung von 50,00 Euro, an Feiertagen  
(Einzeltag) 30,00 Euro. 
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7. die Gerätewarte der Abteilungen Mettenberg, 
Ringschnait  
und Stafflangen je 200,00 Euro  
 
 
 
 
 
Wird eine dieser Funktionen von mehreren Feu-
erwehrleuten gleichzeitig wahrgenommen, so 
wird die Entschädigung entsprechend ihrer Inan-
spruchnahme prozentual aufgeteilt. Die Geräte-
warte der Abteilung Biberach erhalten die Ent-
schädigung vom Kreisfeuerlöschverband Biber-
ach nach den dort geltenden Bestimmungen.  
 
Für Bereitschaftsdienste als Einsatzleiter vom 
Dienst wird den ehrenamtlich tätigen Angehöri-
gen der Feuerwehr eine Entschädigung in Höhe 
von 1,50 € je angefangene Dienststunde ge-
währt. 

 § 7 Antrag 
 
(1) Als Anträge im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 
2 gelten die durch den jeweiligen Angehörigen 
der Gemeindefeuerwehr eingereichten und un-
terzeichneten Nachweise über die Teilnahme an 
Einsätzen, Lehrgängen, Sitzungen und derglei-
chen. 
 

§ 5 Antrag 
 
(1) Als Anträge im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 
2 gelten die durch den jeweiligen Angehörigen 
der Gemeindefeuerwehr eingereichten und un-
terzeichneten Nachweise über die Teilnahme an 
Einsätzen, Lehrgängen, Sitzungen und derglei-
chen. 
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(2) Den Anträgen im Sinne der § 1 Absatz 5 
Satz 2, § 2 Absatz 4 Satz 2 sind Nachweise 
beizufügen, die den Verdienstausfall und die 
Auslagen dem Grunde und der Höhe nach 
belegen. 

(2) Den Anträgen im Sinne der § 1 Absatz 5 
Satz 2, § 2 Absatz 4 Satz 2 sind Nachweise 
beizufügen, die den Verdienstausfall und die 
Auslagen dem Grunde und der Höhe nach 
belegen. 

  
§ 8 Freiwilligkeitsleistungen 
 
Die Gemeinde hat die Möglichkeit, den ehren-
amtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeu-
erwehr finanzielle Unterstützung, insbesondere 
zur Erholung, Aufrechterhaltung und Wiederher-
stellung ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit zu 
gewähren (vgl. § 16 Absatz 7 FwG) 

 
§ 6 Freiwilligkeitsleistungen 
 
Die Gemeinde hat die Möglichkeit, den ehren-
amtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeu-
erwehr finanzielle Unterstützung, insbesondere 
zur Erholung, Aufrechterhaltung und Wiederher-
stellung ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit zu 
gewähren (vgl. § 16 Absatz 7 FwG) 

§ 7 In-/ Außerkrafttreten  
 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Feuerwehr-Entschädi-
gungssatzung der Stadt Biberach an der Riß 
vom 01.07.2009 außer Kraft. 

§ 9 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
Biberach, den 21.11.2022. 

§ 7 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am XX.YY.ZZZZ in Kraft. 
......., den XX.YY.ZZZZ 


